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Tatsächlich gibt es in SH in der Grundschulverordnung einen Hinweis auf die Ergänzungszeit,
die angerechnet werden kann auf die normale Unterrichtsverpflichtung:

Siehe hier

Ich kenne allerdings keine Schule, an der das so exakt gerechnet wird. Vor 15 Jahren war ich an
einer Schule, an der zur Hausaufgabenbetreuung diese Ergänzungszeit genutzt wurde und jeder
wurde entsprechend seines Deputates dazu herangezogen. Seitdem ist mir aber keine Schule
mehr begegnet, die das so explizit handhabt.

Für die Frühstückspause kenne ich als gängige Regelung, einen Teil der Unterrichtsstunde und
einen Teil der Pause (dann als Pausenaufsicht) zu nutzen - und wenn man da in Absprache in
jeder Klasse vorliest ist das ja eine gute Sache, bei uns machen das viele Lehrkräfte in
Eigenregie.

Auch für diese Pausenregelung könnte man sich ja, wenn man das rechtlich belegen will, auf
den angegebenen Link beziehen…
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https://www.lehrerforen.de/thread/67084-anrechnung-unterrichtszeiten-ohne-vor-und-
nachbereitung/?postID=856357#post856357
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